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Kanton Basel-Landschaft

2010/278

Landrat

Bericht der Justiz- und Sicherheitskommission an den Landrat

zur Motion 2009/340 von Kathrin Schweizer: Einreichung einer Standesinitiative betreffend

«Keine Gigaliner in der Schweiz»

vom 26. Oktober 2010

1. Ausgangslage
1.1. Die Motion

Mit 68:6 Stimmen hat der Landrat am 17. Juni 2010 Ka-
thrin Schweizers Motion 2009/340 liberwiesen. Die Regie-
rung wurde damit gebeten, eine Standesinitiative zu ent-
werfen mit folgendem Wortlaut:

«Der Bund wird aufgefordert, Gigaliner in der Schweiz
unter keinen Umsténden zuzulassen. Der Bund soll
dazu die heute geltenden Werte fiir Gewicht und ma-
ximale Ldnge auf Gesetzesebene festschreiben.»

In der Begriindung wird daran erinnert, dass sich die
Schweiz zum Ziel bekannt habe, den Transitverkehr von
der Strasse auf die Schiene zu verankern. Mit der Zulas-
sung von sogenannten Gigalinern, also 60 Tonnen schwe-
ren und bis zu 25 Meter langen Lastwagen, wirde der
Transitverkehr auf der Strasse weiter angekurbelt, Alpen-
schutz und Verlagerungsziel wirden weiter ausgehdhit.
Gigaliner gefahrden zudem die Sicherheit aller anderen
Verkehrsteilnehmer. Als Transitkanton ware das Baselbiet
besonders stark von der Zulassung von Gigalinern betrof-
fen. Noch bevor die EU-Kommission Uber die Zulassung
von Gigalinern entscheidet, sollte deshalb die Schweiz
sich deutlich dagegen aussprechen.

* k *

1.2. Die Vorlage

In seiner am 17. August 2010 verdffentlichten Vorlage
unterstitzt der Regierungsrat die Motion und legt den
Entwurf einer Standesinitiative vor.

Der Regierungsrat betont, dass die Kantone Neuenburg,
Genf und Luzern bereits Standesinitiativen fir das Verbot
von 60-Tdnnern eingereicht hatten und dass gleichlauten-
de Standesinitiativbegehren auch bei den Kantonsparla-
menten von Basel-Stadt, Zurich, Uri, Nidwalden und dem
Tessin hangig seien. Auch die standeréatliche Kommission
fur Verkehr und Fernmeldewesen sowie die Arbeitsge-
meinschaft Alpenlander hatten sich grundsatzlich gegen
die Zulassung von Gigalinern ausgesprochen.
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Fur weitere Details wird auf die Vorlage verwiesen.

2. Beratung in der Justiz- und Sicherheitskommissi-
on

2.1. Organisatorisches

Die Kommission beriet das Geschaft an ihrer Sitzung vom
18. Oktober 2010 im Beisein von Regierungsratin Sabine
Pegoraro, von Stephan Mathis, Generalsekretar der Si-
cherheitsdirektion, und von Christoph Naef, Hauptabtei-
lungsleiter Verkehrssicherheit der Polizei Basel-Land-
schaft.

2.2. Ausflihrungen der Sicherheitsdirektion

In seinen Ausfuhrungen erklarte Christoph Naef, in der
Abwagung zwischen den Vor- und Nachteilen von Gigali-
nern wirden klar die Nachteile iberwiegen. So wirde die
Wettbewerbsfahigkeit des Strassentransports in uner-
wiinschter Weise gegeniiber der Schiene erhoht; es gelte
immerhin das verfassungsmassige Verlagerungsziel. Zu-
dem musste die Strasseninfrastruktur (Kreisel, Rangierfla-
chen, Abstellflachen usw.) fur die 6,5 m langeren Lastwa-
gen teuer angepasst werden. Fur die Verkehrssicherheit
waren Gigaliner ebenfalls nachteilig. Und sogar der
Schweizer Nutzfahrzeugverband ASTAG sei gegen deren
Zulassung: In der kleinrdumigen Schweiz, auf kurzen
Strecken, seien Gigaliner nicht rentabel.

Dem stiinden einige wenige Vorteile gegenlber: Weil fir
die gleiche Frachtmenge nur noch zwei statt drei Lastwa-
gen benotigt wirden, kénnte mit der Zulassung von Gigali-
nern die Emissionen in die Umwelt um 15 % gesenkt wer-
den; zudem ginge wegen des geringeren Achsdrucks die
Belastung der Strassenbeléage zuruck. Dies aber unter der
Annahme, dass keine Verlagerung auf die Schiene erfolgt
und die Gitermenge gleich bleibt.

* Kk *
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2.3. Eintreten, Detailberatung

Eintreten war unbestritten. Allerdings wurde angemerkt,
grundsatzlich sollten Anliegen, die auf Bundesebene
schon mehrheitsfahig sind, nicht auch noch mit Standes-
initiativen vorangetrieben werden.

In der Beratung wurde betont, dass, wenn Gigaliner zu-
gelassen wirden, umso mehr Lastwagen in die Schweiz
kdmen, und damit ware die um 15 % geringere Umweltbe-
lastung gleich wieder dahin. In der kleinflachigen Schweiz
ware noch mehr Lastwagenverkehr schlicht nicht zu ver-
antworten.

In der Detailberatung des Wortlauts der Standesinitiative
wollte die Kommission offenlassen, auf welcher Rege-
lungsstufe die maximale Lange der Fahrzeuge von 18,75
Metern festgeschrieben wird. Den Begriff «gesetzlich» hat
sie deshalb durch «bundesrechtlich» ersetzt (zweitletzter
Abschnitt auf S. 2 der Standesinitiative).

Weiter wurde ein Antrag abgelehnt, auch die zulassige
Maximalbreite und -héhe der Lastwagen festschreiben zu
lassen: Mit der Begrenzung des Gewichts nach geltendem
Recht und der bundesrechtlichen Regelung der Gesamt-
lange werde sichergestellt, dass Gigaliner nicht zugelas-
sen werden kénnen. Maximalbreite und -héhe der Lastwa-
gen seien in einem Vertrag mit der EU bereits geregelt.

3. Antrag an den Landrat

:/I: Die Justiz- und Sicherheitskommission beantragt dem
Landrat einstimmig,

1. die Standesinitiative «Keine Gigaliner in der
Schweiz» in der von der Kommission modifizier-
ten Fassung zu beschliessen

2. die Motion 2009/340 abzuschreiben.

Binningen, 26. Oktober 2010

Fiir die Justiz- und Sicherheitskommission:
Urs von Bidder, Prasident

Beilagen:

1. Landratsbeschluss, Entwurf

2. Standesinitiative in der von der Kommission modifi-
zierten Fassung

N:\Lka\Wp\Lr\Berichte\_internet\2010-278.wpd — [10.09.00] — www.bl.ch


http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-340.pdf

Entwurf
Landratsbeschluss

zur Einreichung einer Standesinitiative betreffend «Keine Gigaliner in der Schweiz»

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
1. die Standesinitiative «Keine Gigaliner in der Schweiz» zu beschliessen;

2. die Motion 2009/340 abzuschreiben.

Liestal, Im Namen des Landrates

Die Prasidentin:

Der Landschreiber:
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Landrat des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, Tel 061 - 925 50 06, Fax 061 - 925 69 65

e-mail landeskanzlei@bl.ch

An die
Bundesversammlung
Bundeshaus

3003 Bern

Liestal,

Standesinitiative betreffend «Keine Gigaliner in der Schweiz»

Sehr geehrte Frau Nationalratsprasidentin
Sehr geehrte Frau Standeratsprasidentin

Sehr geehrte Damen und Herren Nationalrate und Standerate

Am xx. xxxxxxx 2010 hat der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschlossen, gestitzt auf
Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung eine Standesinitiative betreffend «Keine Gigaliner

in der Schweiz» mit folgendem Wortlaut einzureichen:

«Der Bund wird aufgefordert, Gigaliner in der Schweiz unter keinen Umstédnden
zZuzulassen. Der Bund soll dazu den heute geltenden Wert fiir die maximale

Lédnge der Fahrzeuge auf Gesetzesebene festschreiben.»

Begriindung der Standesinitiative:

Gigaliner sind wegen ihrer Lange von 25 Metern und ihres Gewichts von 60 Tonnen fur die
kleinrdumige Schweiz aus Griinden der Verkehrssicherheit nicht geeignet und hatten im Falle
der Zulassung kostspielige Anpassungen der Strasseninfrastruktur zur Folge. Das Strassen-

netz und die Topographie unseres Landes sind fiir derart grosse Fahrzeuge denkbar unguins-
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tig und ungeeignet. So muisste ein Grossteil der Kreisel neu angelegt werden und es ist
fraglich, ob die Gigaliner wegen ihrer Lange die kantonalen Strassennetze tiberhaupt befahren
konnten. Auf den Nationalstrassen misste zwingend ein Lastwageniberholverbot eingefihrt

werden.

Zudem wirde durch deren Zulassung das verfassungsrechtlich vorgeschriebene Ziel der
Verlagerung des Guterverkehrs von der Strasse auf die Schiene erheblich beeintrachtigt. Eine
verstarkte Konkurrenzierung der Bahn durch die Strasse steht im vélligen Gegensatz zu den
verkehrspolitischen Zielsetzungen (Alpenschutzartikel) unseres Landes und wirde zu negati-

ven Auswirkungen hinsichtlich des Larms und der Luftschadstoffe fiihren.

Diese Nachteile der Gigaliner Gberwiegen eindeutig gegeniber dem betriebswirtschaftlichen

Vorteil, der von der Transportbranche allerdings fir die Schweiz in Frage gestellt wird.

Aus diesen Grinden soll mit der Standesinitiative erreicht werden, dass die heute geltende
maximale Lange der Fahrzeuge von 18,75 Metern bundesrechtlich festgeschrieben wird.
Hinsichtlich des Maximalgewichts von 40 bzw. 44 Tonnen, das bereits gesetzlich geregelt ist,

ist keine Anpassung notwendig.

Der Landrat bittet Sie — auch im Namen des Regierungsrates — der Standesinitiative zu-

zustimmen.

Mit freundlichen Griissen
Im Namen des Landrates:

die Prasidentin:

der Landschreiber:

N:\Lka\Wp\Lr\Berichte\2010-278_standesinitiative.wpd www.baselland.ch



	Impressum
	Bericht
	Landratsbeschluss (Entwurf)
	Standesinitiative (geänderter Entwurf)

